
So weit Zu stel lun gen statt an den Bevollmächtigten auch an die
Par tei unmittelbar zulässig sind (z.B. § 16 FGG, § 8 VwZG),
bit te ich diese nur an meinen Bevollmächtigten zu be wir ken

Vollmacht
Rechts an wäl ten Alois Fin ken zel ler, Ro bert Schind ler und Flo rian Fin ken zel ler, Donaustr. 6/IV, 85049
Ingolstadt

wird in Sachen

wegen

Vollmacht gem. § 167 BGB, §§ 81 ff. ZPO und §§ 302, 374 StPO und § 62 FGO erteilt.

Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse soweit einschlägig:

1. Ver tre tung in allen Zivilverfahren, gerichtlich und außergerichtlich.

2. Ver tei di gung und Vertretung in Bußgeldsachen und Strafsachen in allen Instanzen, auch für den Fall der
Ab we sen heit sowie auch als Nebenkläger. Vertretung gemäß § 411 II  und III (Einspruchsrücknahme)
StPO mit ausdrücklicher Ermächtigung gemäß § 233 I StPO. Strafanträge zustellen und zurückzunehmen
so wie die Zustimmung gemäß §§ 153 und 153 a StPO zu erteilen.

3. Emp fang nah me und Freigabe von Geld, Wertsachen, Ur kun den und Sicherheiten, insbesondere des
Streit ge gen stan des, von Kautionen, Entschädigungen und der vom Gegner, von der Justizkasse oder an-
de ren  Stellen zu erstattenden Kosten und notwendiger Auslagen. Die Verrechnung von Fremdgeld mit
Ho no rar an sprü chen ist erlaubt.

4. Über tra gung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere.

5. Ent ge gen nah me von Zustellungen und sonstigen Mit tei lun gen, Einlegung und Rücknahme von Rechts mit-
teln sowie Verzicht auf solche, auch in Ehesachen. Erhebung und Rücknahme von Widerklagen.

6. Be sei ti gung des Rechtsstreits durch Vergleich (insbesondere § 141 III ZPO), Verzicht oder An er kennt nis.

7. Ver tre tung vor den Familiengerichten gemäß § 78 II ZPO sowie Abschluß von Vereinbarungen über
Schei dungs fol gen und  Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen Ver sor gungs aus-
künf ten.

8. Ver tre tung im Konkurs- oder Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners und in Freig abe pro-
zes sen sowie als Nebenintervenient.

9. Alle Nebenverfahren, z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung. Zwangsvollstreckung
ein schließ lich der aus ihr erwachsenden besonderen Verfahren, Zwangs ver stei ge rung und
Zwangsverwaltung und Hinterlegungsverfahren.

10. Entschädigungsanträge nach StrEG zu stellen.

11. Abgabe und Empfang von Willenserklärungen und einseitigen Rechtsgeschäften im Sinne des § 174 BGB
(ins be son de re Kündigungen, Rücktritt etc.).

12. Vertretung in steuerrechtlichen Verfahren (einschließlich Steuerstrafrecht), außergerichtlich und ge richt-
lich.

Über die Möglichkeiten und Voraussetzungen der Prozesskostenhilfe wurde ich informiert.

Ich wurde darüber belehrt, dass das Mandat nach den gesetzlichen Regeln des Rechts an walts ver gü tungs ge set-
zes (RVG) abgerechnet wird und die zu erhebenden Gebühren sich nach dem Gegenstandswert richten.

Ingolstadt, den
Un ter schrift


